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Das meistverkaufte homöopathische Mittel ist Rhus toxicodendron D6 von DHU gegen
Muskelschmerzen.
Mathematiker-Einwurf:
Die "Potenz" D6 ist eine Verdünnung des Urstoffes im Verhältnis 1: 10⁶ - Das entspricht 1
Tropfen in einem halben Hektoliter. "Ab dieser Stufe übersteigt die Menge der
Verunreinigungen im Lösungsmittel die Menge der noch vorhandenen Urtinktur." (Wikipedia).
Da kann man genauso gleich Wasser aus der Leitung trinken. Das kostet nur nicht so viel. Und
dieses Wasser hat eben kein "Gedächtnis" - für das man schließlich bezahlen muss, weil es
durch "Schlagen" erzeugt wurde. (sic!)

Dass ein solcher Unsinn auch noch von der Allgemeinheit bezahlt werden soll, ist unglaublich.
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